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Seinem verehrten Lehrer ose: Fuchs 5. J.
U Geburtstag

Man braucht NUr iırgendein Lehrbuch der katholischen Moraltheo-
logıe ZUT Hand nehmen und die Darlegungen ZUuU fünften Gebot
des Dekalogs nachzulesen, wiırd INan sıch bald davon überzeugen,
elch fundamentale Bedeutung OTrt dem Unterschied 7zwıschen direk-
ter un: iındirekter Tötung beigemessen wird. Die direkte Selbsttötung
könne nıemals erlaubt se1n, heißt 65 dort; die iındirekte Selbsttötung
jedoch lasse sıch Umständen sıttlich rechtfertigen, annn nämlıch,
Wenn s1e eines entsprechend wichtigen Gutes willen erfolge. Genau
dasselbe trefte für die Tötung eınes andern, schuldlosen Menschen
Nur WEeNnN S1e als indirekte Tötung anzusehen sel, könne S1e A4U5 einem
AaNSCMECSSCH wichtigen Grund erlaubt oder gar geboten sein. Als direkte
Tötung habe S1e allen erdenklichen Umständen tür unerlaubt

gelten.
Man scheut davor zurück, eine Unterscheidung in Zweıtel

zıehen, die 65 vermocht hat, die einhellige Zustimmung einer langen
Tradıition gewınnen, un die zugleich eine solche praktische Trag-
weıte hat Das heißt, Cs besteht schwerlich eın Grund, daran ZWeIl-
teln, ob INa  $ rein deskriptiv zwischen direkter und indirekter Tötung
unterscheiden könne. Wohl aber zibt es einigen rund bezweifeln,
ob die überkommene Moraltheologie recht daran hat, dieser
Unterscheidung die allergröfßte Bedeutung für die ethische Normierung
beizumessen. Man hat noch lebhaft 1mM Gedächtnis, daß die Moral-
theologie früher SCHNAUSO scharf un sorgfältig zwiıschen direkt-sterili-
sıerenden und ındirekt-sterilisıerenden Eingriffen unterschieden hat
Wer sıch jedoch mıittlerweile das Urteil gebildet hat, die überkommene
sittliche Bewertung empfängnisverhütender Methoden könne iıcht
autfrechterhalten werden, sıeht sich ıcht mehr genötigt, auf die rühere
Unterscheidung zurückzugreifen. Gewiß, kann, wenn 6S iıhm gefällt,
die Unterscheidung nach w1e VOTr durchführen, rein deskriptiv. ber
da nunmehr den direkt-sterilisierenden Eingriff nach emselben
Grundsatz beurteilt W 1e den indirekt-sterisierenden Eıingrift: eines
ANSCMESSCH wichtigen Wertes willen se1 auch die direkte Sterilisierung
erlaubt, wird begreiflicherweise den Unterschied zwıschen direktem
un ındirektem Eıngriff für sıttlıch bedeutungslos halten. Darüber
ann INnan schon 1Ns Staunen geraten. Man kommt miıt einem Mal ohne
jenes Werkzeug aus, VO  w dem inan vorher meınte, iINnan könne es aut
keinen Fall entbehren. Und dem Staunen folgt die Frage: Was der
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tradıtionellen Normierungsweıse hat bewirkt, daß dem Unterschied
zwıschen direktem und indirektem Eıingriff eın solches ethisches (3B-
wicht zugewachsen 1st?

Einmal autf diese rage gyestolßßen, wırd INa  w} gewahr, da{fß sıch die
Moraltheologie HuXx bei der Normierung einıger wenıger Handlungs-

veranlaßt gesehen hat, auf den Unterschied 7zwischen direkter
un: indirekter Handlung zurückzugreıifen. Dazu gehören das Verleiten
ZUr Sünde (scandalum actıvyum), das Mitwirken bei der sıttlichen
Verfehlung eınes andern (cooperatıo C PCECCATLO alterius), sodann
eben Handlungen Ww1e dıe Selbsttötung, die Tötung e1INes unschuldigen
Mitmenschen SOWI1e kontrazeptive Eıngrifte *. Dıie vorige rage ISt dem-
nach erweıtern: Was haben die aufgezählten Handlungstypen
meiınsam? Erklärt dieses GemeLi1nsame eıne gleichartige Normierungs-
weıse? Macht diese Normierungsweise iıhrerseits verständlich,
die Moraltheologie sich genötigt gesehen hat, in sıttlıch bedeutsamer
Weıse 7zwiıschen direkter un indirekter Handlung unterscheiden?
Das ungefähr sınd die Fragen, denen die folgenden Überlegungen
gelten.

„Direkt“ Uun! „indirekt“ als Unterscheidungsmerkmale
innerlich schlechter Handlungen

Die überlieterte Moraltheologie rechnet die aufgezählten Handlun-
SCNHN allesamt den intrınsecus malı, den ıhrem Wesen nach
sıttlıch schlechten Handlungen. S1ie TU das allerdings MIt unterschied-
lichen Begründungen. Warum das Verleiten ZUrFr Sünde un das Miıt-
wirken bej der sittlichen Verfehlung eines andern ıhrer Natur ach
sıttlıch schlecht seın mussen, lıegt autf der Hand Indem iNan einen
andern ZUF Sünde verleitet oder sıch seiner siıttlıiıchen Verfehlung
beteıiligt, bejaht INnan das sittlich Schlechte, wirkt In  —$ daraut hin, da{ß
ein anderer es tue, oder T iNnan 6S cselbst mMit einem andern.
In dieser Weıse das siıttlich Schlechte bejahen un 1NSs Daseın bringen
annn ıcht anders als siıttlıch schlecht se1in. Das 1St unmıttelbar evıdent.
Dıie innere Sıttenwidrigkeıit ergibt sıch 1er einfach Aaus der sıttlichen
Schlechtigkeit des ıntendierten Handlungserfolgs Sünde).

Anders begründet die Moraltheologie, dafß Selbsttötung und antı-
konzeptioneller Eingrift ıhrem Wesen nach sıttlıch schlecht selen. Der
jeweilige Handlungserfolg, nämliıch der eigene 'Tod bzw die Untrucht-
barkeit des ehelichen Aktes, 1St iın sıch selbst nıchts sıttlıch Schlechtes,
vielmehr eın nıcht-sıittliches Übel Insotern euchtet auch iıcht

Lottin, Morale Fondamentale (Tournaı 286 nn' ebenfalls als
Happanyvenéqqgsfälle „scandale direct scandale indırect, cooperatıonmal homicide direct homicıde indirect la luxure volontaire sO1 et ans

cause”.
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mittelbar VO (intendierten) Handlungserfolg her eın, Selbst-
totung un kontrazeptiver Eıngriff ıhrem Wesen nach sittliıch schlecht
seiın sollen. Tatsächlich normilert die Moraltheologie iın diesen Fällen
auch ıcht VO Handlungserfolg, sondern VO'  $ eiıner besonderen
Modalıität der Handlungen au  n Die Selbsttötung sel unerlaubt, weıl
S1e ohne die erforderliche Berechtigung geschehe (ex defectu 1ur1ıs in
agente). Die innere Sıttenwidrigkeit der Empfängnisverhütung ergebe
sich daraus,; da{fß diese aut naturwidrige Weıse den ehelichen Akt
£fruchtbar mache. Auf diese unterschiedliche Normierungsart 1St CS

rückzuführen, da{fß der normatıve SaDz. Inan dürfe nıemanden ZUr
Sünde verleiten noch der sıttlichen Verfehlung eınes andern MI1t-
wirken, für analytisch halten 1St, während der Satz, Selbsttötung
und antıkonzeptioneller Eıngriff se]en allemal unerlaubt, den Eindruck
eines synthetischen Urteils macht. Das Mag Grund se1in, die e1in-

gestellte rage unterteilen. Warum 1St INnan bei den analyti-
schen, be] den synthetischen Verbotssätzen genötıigt, zwıschen
direkter un indırekter Handlung unterscheiden?

Direktes un: indirektes Verleiten ZUrFr Sünde

Der innn des normatıven Satzes, 939381 dürtfe nıemanden ZUr Sünde
verleiten, 1St erSst ann verstanden, WENnN INnan weılß, W 4S MIt dem Wort
„verleıten“ gemeınt ISt. Dıie Moraltheologie o1bt darüber exakt
Auskunft. Doch soll diese Auskunft iıcht sotort wiedergegeben werden.
Vielmehr se1 der Versuch unte  mMmmen, das Problem und die ber-
legungen rekonstruieren, die schlie{ßlich die Moraltheologie anNn-
aßt haben moöogen, gerade Auskunft geben, W1e€e sS1e es tatsächlich
TUuL Es herrscht Einigkeit darüber, daß der Mensch für alle VOTaus-

gesehenen (negatıven) Folgen eiınes trejen Handelns verantwortlich 1St
Von diesem.. Umkreis menschlicher Verantwortlichkeit ausgehend,
könnte INnan versuchen, das Verleiten ZUr Sünde folgendermaßen
definieren: FEınen andern Zr Sünde verleiten heiße eine treıe Ent-
scheidung treffen, VO  w} der INan voraussieht, daß sıie die Sünde eınes
andern Zur Folge hat Be1 solcher Definition würde das Verbot lauten:
Du darfst N1€e eine Entscheidung fällen, VO  w} der du weißt, da{fß s1e
die sıttlıche Verfehlung eines andern ZUrTr Folge haben wiırd.

Man sieht aut den ersten Blick An dieser Norm EMESSCH, müßten
sehr viele Handlungen für unerlaubt gelten, die INnan üblicherweise tür
zulässig der gar für sıttlıch geboten hält Zum Beispiel annn der at-
iche Gesetzgeber auf Grund allgemeıner Erfahrung voraussehen, dafß
jedes Strafgesetz eıne unbestimmte Anzahl VO  . Leuten Aazu verleiten
wird, ihr Wiıssen VO  3 Straftaten, die den Strafverfolgungsinstanzen
noch ıcht ZUr Kenntnis gekommen sind, als Erpressungsmıittel
die Täter verwenden. Der Gesetzgeber dürfte also eın Strafgesetz
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erlassen, wWenNnNn es sittlich unzulässıg ware, eıne Entscheidung treffen,
VO  $ der 1111A1l annehmen mu{fß, da{fß sıe sıttlıch verwertliches Handeln
anderer ZUE Folge haben wird. Das wird INa  $ für absurd halten. ber
andererseıts ann INan auch icht die negatıven Folgen eıner Hand-
Jung A2UuUS der Verantwortlichkeit des andelnden Subjekts ausscheiden.
Das scheint iNan gerade annn iıcht tun können, wenn die negatıve
Folge in einer Sünde besteht, un: se1l s auch 1n der Sünde e1ines andern.
Dıe Sünde 1St eın absoluter Unwert, die fremde iıcht wenıger als die
eigene. Sie verdient 6S darum, bedingungslos vermıeden werden.
Es 1St eın Grund denkbar, der CS rechtfertigen könnte, das sittlich
Schlechte iıcht verneınen. ber W as heifßt das, die Sünde unbedingt
verneiınen? Unbedingt wollen, daß Sünde ıcht sel. Fın solches Wollen
scheint aber auch einzuschließen, dafß INa  zn entschlossen ist, alles
unterlassen, W as der Sünde irgendwie T AF Daseıin verheltfen könnte.
Damıt ware iINnan aber wıeder bei dem als ıcht akzeptabel erkannten
Verbotssatz, INnan dürte keine freie Entscheidung treffen, VO  3 der INan

voraussehe, daß S1e die Sünde eines andern Z Folge habe
Es 1St bekannt, daß iINnan se1it alters dieses Diılemma aufzulösen VCI-

sucht, indem INa  3 1n der freien Stellungnahme des sıttlichen Subjekts
S sıttlich Bösen 7zwischen eınem posıtıven Wollen, Intendieren und
Beabsichtigen einerseıts und einem Zulassen, Tolerieren un Inkauf-
nehmen anderseıts unterscheidet. Der absolute Unwert der Sünde for-
ere NUI, da{ß iInNnan S1e keinen Umständen un keinen Preıs
POS1ELV wolle der intendiere: dagegen se1 C555 MmMit ıhrem absoluten Un-
wert durchaus vereinbar, daß INa  } die Sünde zulasse, WeEeNN INan für
eın solches Zulassen NUr einen ANgSCMESSCH wichtigen rund habe

Diese Auflösung des Dilemmas hat ihrer Vertrautheit
Dunkles sıch Das wırd iNan sıch ıcht verhehlen brauchen. Mög-
licherweise handelt 65 sıch dabei eın Dunkel, das menschliche Ver-
unft iıcht weıter authellen anNnn. ber W1e€e dem auch sel, eines scheint
jedenfalls testzustehen: Die Unterscheidung zwischen einem inten-
dierenden Wollen un einem bloß 7zulassenden Wollen wiırd angesichts
der freien Stellungnahme des sıttliıchen Subjekts ZU ıttlich Bösen
notwendig. Der absolute Unwert der Sünde, könnte iNnan eventuell
(logisch widerspruchsfrei?) denken, ordere eine absolute Verneimung,
die als absolute mit keinem irgendwie gearteten Wollen der Sünde VOCI-

träglich waäre. Eıne solche Verneinung würde aber Konsequenzen
führen, die für absurd halten iINnan gewichtige Gründe hat Und der
Christ (Theist) hat dafür einen schlechterdings zwingenden
Grund iıne derartige Verneinung der Sünde ließe sıch nıcht miıt dem
Wıiıllen des Schöpfers vereinbaren, ein sıttliches, auch der Sünde fähiges
Wesen erschaffen. Um solchen Konsequenzen entgehen, muß INan
eın zulassendes, hinnehmendes Wollen einführen, VO dem INnan
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kann, e$s se1l bestimmten Voraussetzungen eıne dem absoluten
Unwert der Sünde gegenüber sıttlıch gerechtfertigte, erlaubte oder
gebotene Stellungnahme

Danach dürfte klar se1n, W as die Moraltheologie eiınem Ver-
leiten ZUr Sünde versteht, das seinem inneren Wesen nach sıttlich
schlecht se1in soll Sıe versteht darunter eine Handlung MIt der Sünde
e1nes anderen als vorausgesehenem un intendiertem Erfolg ine
arakterısierte Handlung s1ie annn ein direktes (formelles) Ver-
leiten ZUr Sünde iıne Handlung, deren bloß zugelassener Erfolgfremde Sünde ist, annn nach allem Gesagten bestimmten Bedin-
SUNgSCH erlaubt oder geboten se1in. S1e heißt iındırektes Verleiten Z7UF
Sünde

Die freie Stellungnahme ZU ınem nicht-sittlichen Übel
Die voraufgegangenen Überlegungen lassen die Vermutung auf-

kommen, als ethisch bedeutsame Kategorıie se1 eın zulassendes Wollen
und eın ındirektes Handeln ANUuUr dem sıttlich Schlechten gegenüber
notwendig. Sobald INaßl die sıttlich gesollte Stellungnahme iıcht-
sıttlıchen Übeln W 1e Irrtum, Schmerz, Krankheit un Tod bestimme,
enttalle der ausschlaggebende Grund, der ZUuUr Unterscheidung zwıschen
Intendieren und Zulassen, direktem un indiırektem Handeln geführt
habe, eben die Absolutheit des Unwertes. Wenn ein Unwert (Übel)
das iSt, WIr urteilen, C verdiene verneınt, beseitigt der Ver-
hindert werden, scheint en nicht-absoluter, eın relativer Unvwert
eın solcher se1n, der DUr bedingt verneınen 1St.

Die Bedingung, der ein relatıver Unwert verneınt werden
verdient, 1St die, da{fß iıcht mit einem andern vorzugswürdigen rela-
tiıven oder mit eiınem absoluten Wert konkurriert. FEıne Krankheit 1St

Vgl de Vrıes, Theodizee, 1n : Brugger (Hrsg.), Philosophisches Wörterbuch(Freiburg *1967) 381 Gott kann das sıttlich Böse „nıe OS1LELV len ohl ber
1St möglıch, da{fß Ott das OSse  z zuläßt, ä nıcht indert, obwohl CS Oraus-
sıeht un: die Macht hat, hindern.“ Schuster, Das Böse, Brugger,
A <As „Warum aßt der heilige Gott, der das Böse nıemals wollen, bewirken
un billigen kann, das Böse Z der hindert die VO ıhm erschaftenen
reiıen Wesen Nl  5 Tre Freiheit ZUIN Bösen mißbrauchen? Diese Zulassung, die

keine posıtıve Billigung und Verantwortlichkeit für das Böse einschließt, wird mot1-
viert durch überragende Werte.“ Die verwendete Terminologie 1St nıcht einheirtlich.
Vgl Hellin, Theodicea (Matrıti °1957) S ‚Mala moralia Deus NOnN vult
Per NeC PeIr accıdens; Na ob SUu 4il sanctıtatem NON vult PeCcCata directe, NEC vult

indirecte (!) media ad fines bonos obtinendos.‘ Diekamp, Kath Dogmatik,
(Münster 11949) 216 1e€ Vernunft macht geltend, da{fß kein (Gut &1ibt, das

die Größe des sıttlichen Übels aufwiegt Darum kann Gott die Sünde nıcht wol-
C kann S1IC NUur zulassen.“ Vgl auch Dalmay, De Deo unO trıno, in :

Sacrae Theologiae Summa, Vol I1 (Matrıtıi D,
Es braucht hier nıcht auf die Frage eingegangen werden, 1n welchem Sınne

die sıttliche Verfehlung eines andern Folge me1ınes Handelns SCNANNT werden kann.
Vgl azu Vermeersch, Theologia Moralıs, (Romae 108
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vermeıden, aber ıcht jeden Preıs, ıcht den Preıs, dafß
INa  - für Medikamente un Kuren se1ın SanzesS eld ausg1ıbt un dadurch
seine Famailie in die außerste Not bringt. Man darf einem andern keine
Schmerzen zufügen, auUuSgCNOMME: die Fälle, 1n denen InNnan 1Ur durch
Zufügen VO  —$ Schmerzen einen bestimmten wünschenswerten Erfolg f on

zıelen kann, einen therapeutischen oder vielleicht auch einen päd-
agogischen Ertolg.

Kurz, soweıt das für die Verwirklichung eınes vorzugswürdigen
Wertes notwendig se1n sollte, darft INan eiınen relatıven Unwert VeOI-

ursachen, soll iINan das eventuell u  5 ber 1St das Verursachen ın
eiınem solchen Fall ıcht VO  $ der Art eiınes indırekten Handelns,
dafß der verursachte Unwert als ein indirekter, als ein NUr zugelassener
un in auf ZCNOMMECNE Handlungserfolg anzusehen waäare” Wollte
mMan das annehmen, mufßte INnan sich sprachlicher Wendungen be-
dienen, die zumindest den weıtaus meılsten Menschen recht merkwür-
dıg, WeNnNn ıcht ungereimt vorkämen. Man müßte 7z. B SAagCNH, WLr se1l-
116 widerspenstigen Sprößling 1in rein pädagogischer Absicht eıne
Ohrfeige gebe, wolle un beabsichtige nicht, da{fß die Ohrfeige auch
wehtue: diese Wirkung der Ohrfeige nehme 1Ur in aut. Man ware
CZWUNSCH behaupten, die Gesundheitspolizei, die einen Typhus
rkrankten ZWwangsweıse 1in Quarantane halte, beabsichtige NUr, eıne
Ausbreitung des Typhus verhindern; die VO  } iıhr selbst durch-
geführte Zzwangsweilse Internierung des Kranken lasse s1ie Jlediglich D
nehme s1e duldend hın Umgangssprachlich würde iInNnan 1n solchen
Fällen eher formulieren, das Zufügen des Übels diene eiınem
Zweck, verhalte sıch diesem 7 weck w1e eın notwendiges Mittel.
Vom Gebrauch eınes Mittels wiırd InNnan aber SAg Cll, es gehe Aaus eiınem
iıntendierenden Wollen hervor, sel direkte Handlung. Daher auch der
Satz, WeTr einen 7 weck wirklich wolle, wolle auch die für die Er-
reichung des 7 weckes notwendigen Mittel. Es 1St ıcht recht sehen,

INa  e} Von diesem Sprachgebrauch abweichen sollte. Im egen-
teil, dieser Sprachgebrauch bringt klar die unterschiedliche Stellung-
nahme ZU Ausdruck, die dem sıttlıch Schlechten un einem iıcht-
sittliıchen Übel zukommt. Um eines entsprechend wichtigen (Csutes
willen dartf mMan das sıttlich Schlechte Ur zulassend wollen, NUr 1N-
direkt verursachen, das nıcht-sıittliche Übel dagegen auch intendierend
wollen und direkt verursachen *.

de Vries, „Physische UÜbel kann Gott ıcht 1Ur zulassen, sondern auch
als Miıttel ZUr Erreichung höherer Zwecke pOS1ItLV beabsichtigen.“ Brugger, heo-
logıa Naturalıis Pullach 412, unterscheidet folgendermaßen: als weck
intendieren (ın propter se); als Mittel einem weck intendieren (ın
S} non propter se); zulassen, weder als Z weck noch als Mittel intendieren,
ber auch ıcht verhindern, obwohl INa  - dazu 1n der Lage ware. Dann rt aus
Eın Übel als solches, ob sittliıches der nicht-sittliches Übel; hönne inNnan nıe als Zwe
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Allem Anschein nach i1St das auch die Auffassung der katholischen
Moraltheologıie. Sıe erklärt einıge Handlungen miıt einem ıcht-
sittlichen bel als Handlungserfolg für sıttlıch zulässig, hne als Be-
dingung fordern, dieser Handlungserfolg dürtfe ıcht intendiert
werden. Eınige Beispiele: Man darft verborgene Fehler eınes andern
aufdecken, also dessen Ansehen un Ehre schädigen, „Uum einen relatıv
beträchtlichen Schaden VO  $ der eigenen Person oder VO  $ einer dritten
Person abzuwenden“ Man darf se1ın Wort brechen, braucht ein Ver-
sprechen ıcht halten, WenNnn INnan L11UT dadurch einen „unverhältnis-
mäfßıeg grofßen“ Schaden VO  } sıch abwenden annn Das Niıchteinhalten
eines Versprechens 1St in aller Regel für den, dem das Versprechen BC-
macht wurde, eın bel „Die Pflicht des eidlich gelobten Stillschweigens
Ort auf, WE großer eigener Schaden entschuldigt, WenNnn eın Un-
schuldiger verurteıilt würde, WEeNNn das Gemeimwohl geschädigt
würde“ ?. Auch das Brechen des gelobten Stillschweigens hat für en

der Geheimhaltung Interessierten den Charakter eınes ıcht-
sittlichen Übels In keinem der genannten Fälle sehen Moraltheologen
siıch genötigt erklären, der negatıve Handlungserfolg dürtfe ıcht
intendiert werden, könne Ur als zugelassener sittlich vertretbar se1in.
Das wiırd I1n als eiıne Art Bestätigung erten dürfen für die An-
nahme, ıcht ein relatıver Unwert, sondern HUr der absolute Unwert
der Sünde als Handlungserfolg nötıge den Moraltheologen dazu, die
Kategorıe der indirekten Handlung einzutühren.

Die Mitwirkung bei der sittlichen Verfehlung eines andern

Genau dieselben Probleme W1€e e1ım Verleiten ZUr Sünde stellen
sıch auch e1im klassıschen Topos der Mitwirkung bei der sıttlıchen Ver-
fehlung eines andern. Dafß eine direkte (formelle) Mitwirkung nıcht
erlaubt se1ın kann, erg1ıbt sıch gleichsam AaAus der Dehfinition direkter Miıt-
wirkung: Sie besteht darın, dafß Inan die sıttlich verwerftliche Tat eınes
andern bıllıgt un sıch deswegen iıhrer Ausführung beteiligt. ber
W1e steht CS, wenn jemand die siıttlich verwertliche 'Tat eınes andern

sıch selbst, sondern ımmer 1L1UX als Mittel intendieren der nıcht-: mtend1erend  FÜ -lassen; sıttlich gerechtfertigt se1i CS, das nicht-sittliche Übel als Mittel intendieren
un: das siıttlıch BOöse zuzulassen, wenn das 1m Interesse eınes ‚bonum praevalens‘ BC-
schehe sollte Inan 1n diesem Zusammenhang Mittel auch das verstehen,
Was nıcht-sittlichem Übel miıt dem intendierten weck notwendig verknüpft ıSt,
se1 es auch als zwangsläufige Folge Das Entscheidende dürfte se1n, dafß der inten-
dierte weck NU; erreicht werden kann, ındem INnan datür einen „Preıs“ za
der „Preıis“ Vor der nach Erreichung des 7 weckes ezahlt werden mufß, macht kei-
nen sıttlich bedeutsamen Unterschied. Es kommt NUur darauf A daß keıin hoher
„Preis“ 1St.

Mausbach-Ermecke, Kath Moraltheolo 1e, (Münster '91961) 582
Schilling, Handbuch der Moraltheo ogle, Bd (StuttgartSchilling, 61
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mißbillıgt und trotzdem be1 ıhrer Durchführung hilft? Man könnte
SAgCH, der Betreffende mißbillige die schlechte 'Tat ıcht S w 1e S1e mı-
billıgt werden müßte, nämlıch unbedingt; ware keinen
Preıs bereıt, der 'Tat mitzuwirken. Dıie katholische Moraltheologie
erwidert darauf 1n der schon bekannten Weiıse: Es 1St. zew1ssen
Bedingungen sittlıch gerechtfertigt, die sittliche Verfehlung eines
ern als negatıven Handlungserfolg in auf nehmen.

Man annn daran zweifeln, ob inan ec5 ZUrr sittlichen Rechtfertigung
der materiellen Mitwirkung nötig hat, autf die Kategorie des zugelas-

Handlungserfolges zurückzugreifen. 1iNan die materielle Miıt-
wirkung eistet oder verweıgert, das hat keinen Eıinflufß auftf die S1tt-
ıche Verfehlung des andern, sondern NUur auf die üblen Folgen dieser
Verfehlung. Eın (Casus IN4aS das veranschaulichen. Der Kassıerer einer
Bank, VO  3 einem Räuber mIit vorgehaltener Pistole bedroht, steht VOT

der Alternatıive, sıch erschießen lassen oder die gebündelten eld-
scheine AUuS$S dem Sate nehmen und dem Räuber auszuhändigen. Hat
seine Entscheidung, gleichgültig, w1e s1e ausfallen mag, irgendeine Aus-
wirkung autf die sıttliche Verfehlung des Räubers? Konnte sıch SAaCHl,
eın Mord se1 eın schlımmeres sittliches Verbrechen als ein Raub, des-

habe den Mord verhindern und den aub zuzulassen, also
das Geld auszuhändıgen? In der 'Tat hätte gewöhnlichen Um:-
ständen das eld auszulıiefern, aber nıcht weil dadurch den Räuber
weniger sittlich schuldig werden ließe, sondern deswegen, weil der Ver-
lust des Geldes, den die Bank erleidet, eın geringeres nicht-sittliches
bel 1St als der Verlust eines Menschenlebens. 1J)as Ma{iß sittlicher
Schuld des Räubers 1St DESETIZTL durch seine Entschlossenheit, nötigenfalls
auch eiınen Mord begehen. Nicht dieses Maß sıttlıcher Schuld
verringern; steht 1n der Entscheidung des Kassıerers, sondern lediglich
das Ma{i nicht-sittlicher Übel,; die der Räuber Aus sittlıch verwerflicher
Gesinnung anzurichten entschlossen iSt. Darum darf der Kassıerer

den gegebenen Umständen ZU weck der Rettung se1nes Lebens
der Bank den Verlust des Geldes durchaus zufügen wollen. Man
braucht iıcht Z konstruleren, die Schädigung der Bank als negatıven
Erfolg seiner Handlungsweise dürte NUur 1in auf nehmen. Neın,
einen relatıven Unwert dart INan als Handlungserfolg intendieren,
wenn esS NUur eines aNgCMECSSCH wichtigen Zweckes geschieht.

ber wı1e INa  - den negatıven Erfolg der materiellen Mitwirkung
auch versteht, ob als ein sittliches oder nicht-sittliches Übel, für die
Beantwortung der anfangs gestellten rage genugt CcS, festzustellen,
da{fß die traditionelle Moraltheologie sıch deswegen genötigt sah, für
die sittliche Bewertung der materiellen Mitwirkung auf die Kategorie
des indirekten Handlungserfolges zurückzugreifen, weıl sıe er-
stellte, der negatıve Erfolg solcher Mitwirkung bestehe formalıter 1n
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der Sünde eines Mitmenschen. Dıie Teilfrage, die sıch stellte, annn
damıt für grundsätzlıch geklärt gelten. Dıie analytıschen Verbotssätze,
INall dürte ıcht ZUr Sünde verleıten noch der sıttlıchen Verfehlung
eıines andern mitwirken, nötıgen deswegen ZUr Unterscheidung ZW1-
schen direktem un iındirektem Handlungserfolg, weıl bei diesen
Handlungen eın Erfolg 1m absoluten Unwert der Sünde besteht der

bestehen scheint.

Der indirekte Handlungserfolg bei deontologisch normierten Handlungen
Wıe schon anfangs festgestellt wurde, ergibt sıch die innere Sıtten-

widrigkeit des Verleitens ZUr Sünde un der Mitwirkung be] der Sünde
anderer AUus$s dem bei diesen Handlungen intendierten Erfolg. Insotern
lıegt 1er eine teleologische Normierung VOTrR,. Anders verhält es sıch mit
der Selbsttötung, der Tötung eines Unschuldigen un: MITt dem CMP-
fängnisverhütenden Eingriff. Der Erftolg dieser Handlungen besteht 1n
einem nicht-sittlichen Übel, 1n eiınem relatıven Unwert. Darum ann
VO  3 diesem Erfolg her ıcht unmıttelbar erklärt werden, diese
Handlungen innerlich sıttlich schlecht, s1e allen Umstän-
den unerlaubt se1n sollen. Das heißt, die katholische Moraltheologie
normiert diese Handlungen jedenfalls iıcht rein teleologisch. Sıe schreıibt
ıhnen vielmehr zusätzlich ZU Handlungserfolg un vVvVon diesen iıcht
ohne weıteres herleitbar ein weıteres Merkmal £ entweder das
Merkmal der Unrechtmäfßigkeit oder das der Naturwidrigkeit. Es
ware ıcht unerlaubt, sıch selbst toten, würde INn 2Zu VO  w} Gott
eiıgens ermächtigt. Ebensowenig ware eS unerlaubt, den ehelichen Akt
unfruchtbar machen, wenn sich das NUur (per impossıbıle) aut ur-

gemäfße Weıse zustande bringen ließe Man dart seiınen eıgenen Tod
herbeisehnen, WeEeNnNn das NUr Aus einem sıttlıch einwandfreien Motıv DC-
schieht. Gleichtalls dürfte INan Aus einem entsprechend wichtigen rund
wünschen, daß der eheliche Akt aktisch untruchtbar bleibe. ber han-
delnd herbeiführen darf INa  3 weder das eine noch das andere. Gerade
diese Tatsache, dafß INa icht als Handlungserfolg ıntendieren darf,
WAas herbeizusehnen un: wünschen durchaus ittlich zulässig se1n
kann, macht oftenkundig, dafß j1er iıcht teleologisch normiert wırd.
Miıt Broad wollen WIr diese eigenartıge Normierungsweıise de-
ontologisch Nnennen

Sıe tführt synthetischen Verbotssätzen wI1e: Du dartfist dich nıemals
selbst toten, gleichgültig welche Folgen das 1m Einzelfall haben sollte;

Fıve Types of Ethical Theory (London *1967) 206 „Deontological theories hold
that there are ethical proposıtions ot orm ‚5u such in of actıon
WOU. always be rı ht (or wrong) 1n such and such Ciırcumstances, matter what
1ts CONSEQUENCES m1g
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du dartst es also auch ann ıcht Cun, WeNnn du dadurch eiınen Mıtmen-
schen VOT dem siıcheren Tod retiten könntest.

Es kommt 1mM vorliegenden Zusammenhang ıcht daraut pru-
fen, ob diese deontologische Normierungsweıise in sıch schlüssig 1St Wır
meınen ZWAafT, s1e se1l ıcht schlüssıg, un haben in früheren Arbeıten
versucht, das nachzuweısen ber 1er soll NUur gefragt werden,
die Moraltheologie sıch genötigt sıeht, gerade bei Handlungen, die S1€e
aktısch deontologisch normıiert, zwıschen direktem un indiırektem
Handlungserfolg in sittlich relevanter Weıse unterscheiden.

Zur Analyse der rage diene das deontologische Tötungsverbot: Du
sollst ıcht toten, weder dıich selbst noch eiınen andern, schuldlosen
Menschen. Wiederum hängt die praktische Tragweıte dieser Norm da-
VOoNn äb W 2S in ıhr mit dem Wort „töten“ gemeınt sein soll Man annn
vorschlagen, toten heiße bewußt, wissentlich un willentlich seinen
eigenen oder den Tod eines anderen verursachen. ber mit einer sol-
chen Festlegung 1St das Problem in das Wort „verursachen“ verlagert.
Von eiınem teleologischen Standpunkt Aaus wuüuürde INa  3 das Wort AaU-
sOwelılt fassen, w1e zugegebenermaßen die Verantwortung des Menschen
für se1ın eigenes Leben un für das Leben anderer reicht. Man würde
definieren, den Tod eines Menschen verursachen heiße ebensoviel WwW1e
eiıne treje Entscheidung treften, VO  3 der INan weıiß, daß S1e den eiıgenen
oder den Tod elnes andern ZUuUr Folge haben wird. Auch eın verstan-
denes Töten könnte INan prinzıpiell deontologisch normıieren, ındem
INnan dem Menschen als einem Geschöpf generell das echt abspräche,
eiıne solche Entscheidung fällen. Das hätte auf den ersten Blick

Plausibles siıch Wer darüber entscheiden kann, ob das Leben
eines Menschen erhalten bleibt oder zugrunde geht, scheint aktisch als
Herr ber Leben und Tod handeln können. Man könnte sıch das in
der üblichen Weıse als eine Anmaßung göttlichen Hoheitsrechts VOT-

stellen. Das Tötungsverbot würde ann lauten: Du dartfst nıe eine
Entscheidung treften, VO  3 der du weılt, daß s1e deinen eigenen oder
den Tod eines andern ZUr Folge hat Doch die Konsequenzen, die ein

gefaßtes Tötungsverbot hätte, werden den weıtaus meısten als
annehmbar un als widerspruchsvoll vorkommen.

Zum Beweıs dafür genugt CS, ein1ıge typische Beispiele möglicher
Selbst- un Fremdtötung aufzuzählen. Jemand, seines Lebens müde,
schneide sıch die Pulsadern auf irgendeiner überlasse eiınem andern den
etzten Platz 1m Rettungsboot; eın rıtter übernehme die Pflege Von

Pestkranken, wissend, dafß sich selbst bald anstecken und daraufhın
sterben WITF:!  d. Nach der ANSCHNOMMECNE: Dehfinition des Wortes „töten“

Vgl Schüller, Zur Problematik.allgemein verbindlicher ethischer Grundsätze,
anı ® hPh (1970) 1—23; ders.; Iypen ischer Argumentatıiıon 1n der atholi-
schen Moraltheologie, 1n ThPh (1970) 526—550
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lıegt jedesmal Selbsttötung VOIL, eine Entscheidung, von der der
Betreffende weıfß, da{ß S1e seiınen eigenen Tod ZUuUr Folge haben WIF:  d.
Eın Arzt ehme eıine Kranıotomie VOTI, das Leben der Multter
retten; eın anderer Arzt unterlasse die Kranıotomıie, wissend, daß das
den Tod der Multter bedeutet: eın dritter AÄArzt führe be1 eıiner schwan-

Tau eine Hysterektomie durch, die medizınısch indiziert 1St
(Carcınom). Auch in diesen reı Fällen ware nach der ANSCHOMMMCNECH
Definition des Wortes „töten gleichermaßen der Tatbestand der TO-
tung eınes schuldlosen Menschen gegeben. Wollte INan darauf den
Grundsatz anwenden, nıemand dürte sıch selbst oder einen anderen,
schuldlosen Menschen toten, muüßten alle 1n den Beispielen SCHNAaNN-
ten Handlungen gyleichermafßen als sittlich unerlaubt beurteilt werden.
Das kommt einem völlıg ungereimt VOT. Insbesondere wiırd einem der
Gedanke unannehmbar erscheinen, es se1l gleichgültig, ob ein Arzt eine
Kranıotomie vornehme, das Leben der Multter retten, oder die
Kranıotomıie unterlasse, wissend, daß das den Tod der Multter za;:

Folge habe, mache sich 1n jedem Fall der unerlaubten Tötung eines
Menschen schuldig.

Wiıe SEA INan diese unannehmbaren oder widerspruchsvollen Kon-
SEQUENZECN vermeiden und trotzdem weiterhin deontologisch normie-
ren”? Man mMu aut alle Fiälle das generell als rechtswidrig qualifizie-
rende Töten fassen, INan dart darunter ıcht jede freie Entschei-
dung MIt vorausgesehener Todesfolge verstehen. Das ann INnan

erst dadurch tun, da{fß 1Nall die freıe Entscheidung eıner Unterlassung
mit vorausgesehener Todesfolge A2us dem rechtswidrigen Töten AaUS$S-

sondert. Damıiıt 1St die klassısche Unterscheidung 7zwischen Töten un
Sterbenlassen vollzogen. Nur das Töten gilt für generel]l rechtswidrig,
ıcht das Sterbenlassen. Wohl MUuU der Mensch auch die Entscheidung
ZU Sterbenlassen sıttlich verantwortien ber diese Entscheidung aßt
grundsätzlıch eine sıttlıche Rechtfertigung Geschieht s1ie AUuSs eiınem
entsprechend gewichtigen Grund (propter ratıonem proportionate
gravem), 1St s1ie erlaubt oder Sal geboten. Daher die 7ziemlich allge-
meın geteilte Aufftassung, der AÄArzt könne iıcht verpflichtet se1in, das
Leben eınes unheilbar Kranken jeden Preıs un mMi1t allen Mitteln

verlängern.
Diese Überlegungen sind9erscheinen selbstverständlich. (36-

rade darum 1st es nötıg, auf Zzwel Dınge eıgens aufmerksam machen.
TIun un Lassen moögen den gleichen Erfolg haben, den Tod

eines Menschen: trotzdem werden s1e sehr verschieden sittlich beurteıilt.
Das ethische Gewicht verlagert sıch VO]  3 der freien Entscheidung einer-
se1ts und VO VWert des Menschenlebens anderseıts auf eın Mittleres,
auf die verschiedenen Möglichkeiten des Menschen, bestimmte Erfolge

erreichen. Das hat Befremdliches siıch Man sollte nämliıch
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meınen, ausschlaggebend könne 1Ur se1n, ob das Leben eines Menschen
erhalten bleibe oder zugrunde gehe; 6$S mache keinen ethisch relevanten
Unterschied, ob das durch ein Iun oder durch eın Unterlassen erreicht
werde. Indem INnan das Sterbenlassen VO  w der generellen Rechts-
widrigkeit des Tötens ausnımmt, schaflt Inan sıch die Möglichkeit, es

teleologisch normieren. Der Tod als nıcht-sıittliches bel wiırd 1U  en
1n seınem Verhältnis einem andern konkurrierenden bel gesehen.
Ergibt sich dabei, da{fß als das geringere bel betrachten iSt, 1St
65 sıttlıch erlaubt, Wenn ıcht gyeboten, alles unterlassen, W as den
'Tod hinauszögern oder verhindern könnte. Das testzustellen 1St wich-
tıg. Das deontologische Tötungsverbot wiırd dadurch plausibler, dafß
das Sterbenlassen Aaus$S dem Verbot ausgeschieden un eıner teleologi-
schen Normierung zugeordnet wird.

Es ließe sıch noch fragen, ob es siıttliıch zulässig sel, den 'Tod eines
Menschen als Erfolg einer freigewollten Unterlassung auch ınten-
dıeren. Dıie etymologische Niähe der WOörter „unterlassen“ und „ ZUu-
lassen“ könnte Zur Annahme verleıten, eın durch Unterlassen erfolgter
Tod se1l sıttlich verantwortbar 1Ur als eın zugelassener, als e1in icht-
iıntendierter Tod ber diese Annahme triıfft ıcht Nur WEeNnN der
Tod eines Menschen ein absolutes UÜbel 1m Sınne des sıttlıch Schlechten
darstellte, ware die Unterlassung, den 'Lod verhindern, NUr als ein
Zulassen (voluntarıum indırectum) sıttlich einwandtreiı.

Die katholische Moraltheologie hat AUusS dem deontologisch normier-
ten Töten iıcht Ur das Sterbenlassen ausgeschieden. Auch den
Handlungen MIt Todesfolge hat sS1e nochmals eine zußerst subtile
Scheidung vVOrscCchNOMmMCN. Es kommt VOL, daß eine Handlung außer
dem 'Tod eines Menschen gleich unmittelbar noch eine 7zweıte Folge hat,
D die Heilung e1ınes anderen Menschen VO  3 einer ebensbedrohenden
Krankheit. Es lıegt annn w1e eine Doppelhandlung VOT, WEenNnn
I1a  w eiıne Handlung Von ıhren Folgen her spezifiziert se1n Jäßt: eine
Handlung, die zugleich den Charakter eines therapeutischen Eingrifis
un den Charakter einer Tötung hat Als therapeutischer Eıngriff ware
die Handlung nach Ansıcht der Moraltheologie teleologisch normıiıe-
reNn, 1n der Regel der Fälle für sıttlich erlaubt oder gyeboten halten. Als
Tötungshandlung jedoch mu{ S1€, w1e N scheint, defectu 1Ur1Ss in
agente für sıttlich schlecht gelten. Frage: art INnan siıch einer solchen
Handlung entschließen, Von der INan meıinen könnte, S1e sel zugleich
sittlich zulässıg und unzulässıg? Dıie Moraltheologie urteilt, das dürte
man tun, allerdings der Bedingung, daß INan 1Ur die therapeu-
tische Wırkung als Handlungserfolg intendiere, den Tod als Hand-
lungserfolg jedoch bloß zulasse, 1n auf nehme. Solche indirekt
nennende Tötung falle also iıcht das ausnahmslos geltende Ver-
bot, sondern lasse sıch Aaus einem ANSCHMLESSCHCN wichtigen Grund S1tt-
lich rechtfertigen.
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Wiederum zeıgt S1'  9 dafß er die freije Stellungnahme ZU sittlıch
Schlechten 1St, W asS ZUr Unterscheidung zwiıschen direkter un indirek-
ter Handlung führt Würde die Moraltheologie die Tötung eines Un-
schuldigen icht für eıne in siıch selbst schlechte Handlung ansehen,
würde s1e darin die Vernichtung eınes obwohl fundamentalen, dennoch
nıiıcht-sittlichen Wertes erblicken un VO  — daher eine Normierung VOTIT-

nehmen, brauchte s1e diese Unterscheidung ıcht durchzuführen. Da-
für haben WIr einen schlagenden Beweıs in der unterschiedlichen Art
und Weıse, W1e die Moraltheologen die Tötung in Notwehr auslegen.
le halten eıne solche Tötung für sıttlich gerechtfertigt. ber merk-
würdigerweise die einen Ur deswegen, weil nach ihrer Ansıicht solche
Tötung ındırekte Tötung ISt, während die andern 1n der Notwehr-
s1tuatıon auch eıne direkte Tötung für erlaubt halten. Wıe erklärt sıch
das? VO  a} einer unterschiedlichen Fassung des deontologischen Tötungs-
verbots. Dıe einen vertreten die Auffassung, der einzelne als Prıvat-
PEeISON dürte nNn1ıe und nıemanden toten, auch ıcht einen ungerechten
Angreifer 1 Mithın ann für S1e Tötung in Notwehr NUr ann sıttliıch
gerechtfertigt se1n, wenn S1e sıch als indırekte Tötung verstehen aßt
Die andern schränken das deontologische Verbot auf die Tötung eınes
schuldlosen Menschen eın 1 Nun 1St aber der ungerechte Angreifer
definitione nıcht schuldlos??. Iso tällt seine Tötung ıcht das
deontologische Verbot, weshalb keine Notwendigkeit besteht, die ED
tung des ungerechten Angreiters als eine indırekte Tötung auszulegen.

Schliefßlich 1St die übliche Fassung der Lehre VO  3 der Handlung mit
Doppelwirkung ein Beweıs dafür, da{fß es die Stellungnahme AA Sıtt-
lich Schlechten 1St; W as die Kategorie des indirekten Handlungserfolgs
notwendig machte. In dieser Lehre wird der negatıve Erfolg der Hand-
lung entweder in sıch selbst oder wenıgstens als ein intendierter für
sıttlıch schlecht ausgegeben 1 Das Aßt sich klarsten daraus entneh-

So anscheinend Thomas, „r 11 642a 1 C ‚occıdere hominem NO  ' licet,
ET  151 ublica auctorıtate propter bonum COTNINUINNEC ıllicıtum est. quod homo inten-
dat occıdere hominem, se1 SU) defendat, n1sı el quı et publicam auctorıtatem.“‘
Ganz deutlich Merkelba Theologia Moralıs, Bd. (Brugıs 11962) 357 ‚Dırecta
(OCC1S10) NOn est lusta, 1S1 auctoritate publica, Cra malefactores, hostes

1n 1usto, NO CISa innoOcentes, NECC inere privatıs (D); 1ıta —
inen CS5C Otest OCC1S10 indırecta et1am iNeTIe priıvatıs, 1ustae detfensioni1s vel CONSCI-
vatıonıs Causa.‘

11 So Zalba, Theologıa Moralıis, (Matrıtı 275 ‚OCC1S10 vel
mutilatio innocenti1s ( dırecta est SCMDEI V peccatum.

Der Ausdruck N  t schuldlos“ 1St 1n diesem Zusammenhang lediglich 5Syn-
ONYyYyM tfür „ungerecht“, wobei die Moraltheologie bekanntlıch der Auffassung iISt, eın
An rift rechtferti auch dann die Notwehr, wenn NUr „objektiv“ rechtswi rg,IS schuldlos sel1. Diese Auffassung 1St zußerst anfechtbar un: hatx jektiv“ jedo
geradezu Peinliches S1'  ‚9 Wenn dann noch mıit dem atz argumentiert wird,
echt brauche Unrecht nıcht weıchen. ber das gehört hıer nı  t Z.U) Thema.

Vermeersch, Theologia Moralıs, (Romae *1947) 105, rklärt ZU Ne
tıven Handlungserfolg: ‚Effectus malus, e talem hoc loco VOCAaMUS quı NeC intend1
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INCN, dafß gefordert wiırd, der gute un: der schlechte Erfolg mufß-
ten wen1gstens gleich unmittelbar Aaus der Handlung hervorgehen. Er-

gebe siıch die guL Folge erst Aaus der schlechten Folge, se1l die Hand-
da der ZzuLte Zweck das schlechte Mittel ıcht heilıge.Jung unerlaubt,

Mıt schlechtem Mittel annn NUur eıne sittlich schlechte Handlung gCc-
meınt se1n. Denn sooft eın nıcht-sittliches bel als Handlungserfolg
intendiert werden darf,; 1St es ethisch völlig gleichgültig, ob sıch der gute
Erfolg yleichzeitig der erst nachträgliıch einstellt, W C111 ULr ZU

bel 1mM Verhältnis der Angemessenheit steht. Zum Beispiel ergibt sıch
bei der aktıvyen Schutzimpfung der posıtıve Effekt, die Immunıität,
erst A4US einer negatıven Wirkung, AuSs einer künstlich erzeugten Erkran-
kung durch Einverleibung Vomn Krankheitserregern. Keın Moraltheo-
loge wird die chutzimpfung einwenden, sıe musse unterbleiben,
weıl der gzuLE Zweck das schlechte Mittel ıcht heilıge. Es ann damıt

da{f INa auft die Kategorıie des ındirek-als erwıesen angesehen werden,
ten Handlungserfolgs NUur Ort zurückzugreifen braucht, ein Hand-
Jungserfolg in sıch celbst die Sünde eines andern) oder wenigstens das
Intendieren eıines Handlungserfolgs (Tod eınes Unschuldigen) als S1tt-
liıch schlecht qualifizieren 1St

Dıie Unterscheidung 7zwiıschen direkter un! indirekter Handlung
wirkt sich auf das Tötungsverbot ebenso Aus w1e die Unterscheidung
7zwischen Handeln un Unterlassen. Indem die indirekte Tötung Aaus

dem deontologischen. Verbot ausgeschieden wird, schränkt sıch dessen
Geltungsbereich nochmals einıge Grade ein, wodurch CS jedoch plau-
sibler wird. Dıie indirekte Tötung wird ihrerseıts teleologisch normıiert,

h., s1e 1St Aus eiınem entsprechend wichtigen Grund sittlich gerecht-
tertigt. Wiederum 1st es SO, dafß eıne deontologische Normierung 1in dem
Maße akzeptabler wird, als sı1e sıch ZzZugunsten eıner teleologischen Nor-
mierung einengen 5ßt

Nur ganz urz se1 erwähnt, da{fß die Moraltheologie 1n gle1-
cher Weıse empfängnisverhütende Maßnahmen beurteilt. Der eheliche
Akt A deswegen unfruchtbar se1n, weil iNall sıch entschliefßt, das

unterlassen, wodurch fruchtbar würde, D eiıne arztliche Be-

handlung. Dieser Entschluß einer Unterlassung wiırd teleologisch
normiert. Ebenso die indirekt-kontrazeptive Handlung. Deontologisch
normiert, als „naturwidrig“ betrachtet, wird NUur der direkte eMP-

fängnisverhütende Eingrift. In eiınem Schema dargestellt ergibt das:

NneC eligi honeste OSSEL. Danach müfßte INa  3 annehmen, ‚malus‘ bedeute hier einfach
„sittlich schlecht“ ber der Erfolg deontologisch normierter Handlungen 1st Ja ıcht
1n sıch selbst schlecht, sondern NUur als intendierter Handlungserfolg. Daher kommt
CS, daß den eftectus malıi Nl NUuUr n1'  cht-sittliche Übel wıe Tod un Unfrucht-
barkeit zählen, sondern auch die wohl kaum als Übel qualifizierende pollutio,
weıl für naturwidrig und darum ittlich schlecht gilt,

intendieren. diese als Handlungserfolg
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Entscheidung ZUur Unterlassung teleologisch
indırekterZUuUr Handlung teleologisch

direkter deontologisch
Es genugt eın einz1ıger Blick auf das Schema, un INan erkennt: Sollte

sıch herausstellen, dafß die deontologische Normierung des Tötens un
der Empfängnisverhütung iıcht aufrechterhalten werden ann un
darum durch eiıne teleologische Normierung abzulösen ware, würde
065 überflüssig se1ın, noch WI1€e früher zwiıschen Unterlassung, indirekter
und direkter Handlung unterscheiden. Denn ob Unterlassung der
Handlung, es müfßten beidemal die Grundsätze teleologischer Normıie-
rung angewendet werden. Indem iInan sıch das Urteil bildet, die Emp-
fängnisverhütung könne ıhrer vermeiıintlichen Naturwidrigkeit
iıcht unerlaubt se1ın, xibt iNnan für diesen Fall die deontologische Nor-
mierung auf Das 1St der Grund, INnan miıt einemma] ohne das
Instrumentarıum auskommt, das eiınem die Lehre VO  —$ der Handlung
mı1ıt Doppelwirkung in die Hand z1ibt

Selbst WEeNnN iInNnan die deontologische Normierung des Tötens un: der
Empfängnisverhütung für vertfehlt hält, ann INan ıcht umhin, den
Schartsınn bewundern, der ZUr Ausbildung der Lehre VO  w der Hand-
lung mit Doppelwirkung geführt hat, einen Scharfsinn 1m Dienst der
s  O' Sache, WI1e gerade eın Teleologe urteilen mu Die Lehre Von der
Handlung mıiıt Doppelwirkung CNZT die deontologische Normierung
ZUZUNSTEN der teleologischen weiıit e1n, w1e überhaupt möglıch. Irotz-
dem, auch S1e annn ıcht verhindern, daß in gzewıissen Sıtuationen die
deontologische Normierungsweise ıhre tiefe Fragwürdigkeit erken-
1ienNn geben mu{fß In ıhrem Buch „Respect for Persons“ machen
Down:e un Elizabeth Telfer auf diese Fragwürdigkeit autmerksam:

A 1$ the deontologist 15 COTTECT, it 15 theoretically possible that the performanceot duty could zıven OCCasıon make the world place than It would
have een ıf the duty ha NOL een performed. It might be argued that the VeIYytact that duty has een performed MuUuUStT iInean that SOIME gz00d CONSECQUENCES will
be brought about. But ECVeEN ıf that the Inere tact ot duty-performance15 iıtself x00d, ıt still Inay be the Case that the total ot the world atter the
duty-performance 15 than 1t would have een ıf the duty had NOT een PeCI-tormed. An: it this 15 CONSECQUECENCE of the deontologist’s interpretation of moral!
rules his interpretation INUST be rejected A bad Case otf rule-worship.“

Was Downie un Telter als eine theoretische Möglichkeit anneh-
MMen, das ann eın Moraltheologe durch wirkliche Beispiele belegen.Härıng bringt den Bericht eines Ärztes, der bei einer Tau 1im viıer-
ten Schwangerschaftsmonat einen „stielgedrehten Adnextumor“ ODE-rıeren mußte1 Wegen eintretender Komplikationen fand sıch derArzt

Down:e/Elizabeth Telfer, Respect tor Persons ondon °1970) 3 ‚ auchschon Moore, Ethics (London Oxford Paper£Lacks “1966)Häriıng, Das Gesetz Christi, Bd (Freiburg 51967) 126
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schließlich VOTLT folgender Alternatıve entweder Entternung der (Ge-
bärmutter SAamct Foetus oder Entfernung des Foetus bei Erhaltung der
Gebärmutter Er entschied sıch tfür das Z W e1te Vorgehen Auf diese
Weıse blieb die Frau, die noch keine Kınder hatte empfängn1s- und
gebärfähig Später mu{fßte sıch der AÄArzt WI1e selbst berichtet VO  e

Moraltheologen lassen, da{ß ZW ar Glauben,
objektiv aber talsch gehandelt habe Br „hätte die blutende Gebärmut-
ter Mi1t der Schwangerschaft entternen dürfen, ıcht aber die Schwan-
gerschaft unterbrechen un die Gebärmutter erhalten Das se1
eben e1iNCc verbotene Schwangerschaftsunterbrechung ZUr Rettung der
Mutter, das andere dagegen einNne erlaubte 9 WIC eLWw2
eiım Carcınom des schwangeren Uterus Die Rücksicht aut die Erhal-
tung der Gebärfähigkeit der Multter und damıt Umständen auch
die Rettung der Ehe spiele dabe; keine entscheidende Rolle arıng
selbst dazu, Moraltheologe illustriere W as katholische K A
suistik ıcht SsC1inNn dürfe „Die Anwendung moraltheologischer Grund-

darf ıcht MIitt der Handhabung des Rechenschiebers verwechselt
werden Die Handlung 1ST vielmehr iıhrer Ganzheit betrachten
Miıt dieser Außerung beweist arıng sittlichen COIMNIMNON 9 zugleich
aber auch da{ß q die durch den Bericht des Arztes offenbar werdende
Problematik deontologischer Normierung überhaupt ıcht ertaßt hat

Soweıt ein medizinıscher Aa1€e die Üperatıon des Arztes verstehen
kann, mu{ diese tatsächlich als direkte Tötung ZUr Lebensrettung der
Multter bezeichnet werden Wer darüber betroffen, oder ent-

1ST annn siıch nıcht dadurch AaUs der AfÄäre zıehen, daß CT die ethi-
schen Grundsätze, denen sıch bekennt, diesem Fall nıcht WIC

Grundsätze, sondern LUFX WI1Ie Faustregeln gehandhabt W 15sen 3111 Es
bleiben ıhm 1Ur Z W e1i Möglıchkeiten: entweder redlich den Konse-
quenzen seinNner Grundsätze stehen oder aber gegenüber seinen
Grundsätzen kritisch werden und iragen, ob ihnen ıcht eit-
W as falsch 1ST Wer behauptet jede direkte Tötung Unschuldigen
sSC1 sıch selbst sittlich schlecht Sagl damit auch C1NeE solche Tötung
habe unterbleiben, gleichgültig welche Folgen das Einzeltällen
haben sollte Die definitive Unfruchtbarkeit Tau un die Kiınder-
losıgkeit Ehe sınd wahrhaftig iıcht die schlimmsten (nicht-sitt-
lıchen) bel die eine pflichtgemäße Unterlassung direkter Tötung ZUuUr

Folge haben ann Das Töten deontologisch nNnOormıleren bedeutet 1DSO,
daß An Siıtuationen geben kann, denen das pflichtgemäße Handeln
ein größeres Ausmaß nıcht-sittlichen UÜbeln ZUrFr Folge hat als das
pflichtwidrige Handeln.

Man darf diese letzte Feststellung icht falsch einschätzen. Sıe
charakterisiert deontologische Normen, widerlegt S1C aber iıcht Eın
Deontologe annn schlagend antworten, der sıttlıche Wert der pflicht-
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gemäßen Handlung se1 in jedem Fall unbedingt höher veranschla-
SCn als alle nıcht-sittlichen Übel, die sıch aus der pflichtgemäfßen Hand-
lung ergeben. Keın Teleologe kann ıhm darın widersprechen, sofern
NUuUr die Unbedingtheıit des sıttlıchen Wertes anerkennt. Wıderlegen
annn INnan deontologische Normen NUTL, iındem INan die f}  ur ıhre Geltung
vorgebrachten Gründe als ıcht stichhaltıg aufzeigt, f ındem iInNna  $

nachweıst, da{fß die sSogenannte Naturwidrigkeit antikonzeptioneller
Eingriffe ıcht ethisch-normativ seın annn Auch die reiın teleologisch
begründete Norm, INan dürte nıemanden ZUur Sünde verleiten, mu{
selbstverständlich MI1t dem Zusatz versehen werden: gleichgültig welche
Folgen das haben sollte. Diese Folgen könnten ebentalls schrecklich
se1n. Denn diese Norm besagt Ja auch,;, INnan dürfe nıemanden an-

lassen suchen, seın ırrıges Gewıissen handeln. ber diese
Norm 1St analytisch evident, ıhre Richtigkeit ergibt sıch allein durch
die Bedeutung der iın ıhr verwendeten Worter.

Das Ergebnis der vorausgehenden Analysen aßt sich WwW1e folgt
sammentassen:

Normiert INa  a ausschliefßlich teleologisch, ISt die Unterschei-
dung zwiıschen direkter und indirekter Handlung annn und NUur ann
ethisch bedeutsam, WEeNN der Handlungserfolg 1in sıch selbst sıttlıch
schlecht 1St. Das triıftt sıcherlich für das Verleiten ZUr Sünde

Normuiert INnan teils teleologisch, teils deontologisch, annn INa

die Unterscheidung auch be1 den deontologisch normiıerten Handlun-
SCH vornehmen. Man hat davon den gyroßen Vorteıl, viele unerträglich
erscheinende Konsequenzen dieser Normierungsweise vermeiden 1

Zu anderen derartigen Versuchen vgl Schüller, Zur ede VvVon der radı-
kalen sıttlichen Forderung, 1n : ThPh (1971) 321—341, bes. 327
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